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PHARMAZEUTISCHE� REICHSVERBAND FÜR ÖSTERREICH 
ORGANISATION DER ANG�TELLTEN ApOTHEKER ÖSTERREICHS 

SPITALGASSE 31. 1091 WIEN 9. POSTFACH 85 

GEGRÜNDET 1891 ApOTHEKERBANK-KoNTO NR. 1482 

TEL. 42 03 69. 42 56 76/DW 283 TEL 402 03 C9,�C� :1 - 0'" POSTSCHECK-KoNTO NR. 1665.114 

Zl. 279 Dr.Mo./L. vJien, am 26. März 1990 

An das 
Bundesministerium für 
Ar beit und S oz iales 

StLbenring 1 
1010 Wien 

Datum: 2 8. r"inZ.1990 
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Be trifft: Entwurf eines Dienstfreistellunqsgesetzes - DFG 

Der Pharmazeutische Reichsverband Tür Österreich begrüßt den vorliegende n 
En twurf insgesamt. Richtig erscheint uns insbesondere die vorgesehene Gleich
stellung zwischen Angestellten und Arbeitern, da d ie derzeit unteschiedl iche 
Behandlung in keiner Weise sachgerecht) sondern nur historisch zu erklären ist. 

Po si ti v Tür die Alwendung in der Praxis erscheint auch die Zusamrrenfassung 
der bisher in § 8/3 Ang.G. und §§ 15 ff Url.G. normierten Bestimmungen in 
einem Gesetz, da dadurch deutlich wird, daß die Pflegefreistellung ein genau 
umschriebener Sonderfall des allgemeinen umschriebenen DienstfreisteIlungs
anspruches "bei Verhinderung aus w ichtigen, in der Person des Arbeit nehner s 
gelegenen Gründe n  für verhältnismäßig kurze Zeit" ist. 

Es ist dadurch klarer ersichtlich, daß bei Fehlen eines Tatbestandsmerkmales 
für die Pflegefreistellung LS des § 16 Url.G., de r Grundtatbestand des 
§ 8/3 Ang.G. - nunmehr auch Tür Arbeiter - herangezogen werden k ann. 
Günstig ist auch, daß nunmehr der DienstfreisteIlungsanspruch für Arbeiter 
und Angestellte gleichermaßen bereits ohne Wartezeit mit Begin n des Dienst
verhältnisses zusteht, durch Kollektivvertrag oder Einzelvertrag nicht ab
bedJngen werden kann und in der Länge nach dem Anlaß variabel ist. 

Die KlarsteIlung in § 2/1 bezüglich des Ausschusses des DienstfreisteIlungs
anspruches bei nunmehr vorsätzlicher Herbeiführung der Verhinderung, w ird 
die primär richtige Alwendun g  der Bestimmung erleichtern. 

Den NJtwendiokei ten der Praxis w ird die net.e Regelung der Pflegefreistellung 
eher gerecht

�
als der § 16 Url.G. 
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Wir begrüßen aus familienpolitischer S icht besonders die Verdoppelung des 
Anspruches und die Ausweitung auf die Betreuung eines auch gesunden Kindes 
bei Ausfall der Betreuungsperson. 

[)jrch die Günsti 9< ei tsklausel des § 4 wird sichergestellt, daß eine allf ällig 
gü nstigere Rec htsposition einzelner Arbeitnehmergruppen erhalten bleibt. 

Unter einem werden w ir 25 Stüc k unserer Stellungnahme direkt an die Parlaments
direktion übermitteln. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Mag.iur.Albert Ullmer 
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